
STANDESAMT HEINERSREUTH 
I n f o r m a t i o n  

 

zur Eheschließung im Mainauenhof Altenplos 
 
 

Liebes Brautpaar, 
 

wir freuen uns, dass Sie sich für den Mainauenhof in Altenplos als standesamtliche 
Hochzeitslocation entschieden haben. Wir möchten Ihren Aufenthalt im Standesamt so schön 
und reibungslos wie möglich gestalten, daher haben wir Sie und Ihre Gäste einige 
Informationen zusammengefasst. 
 
NUTZUNG DES MAINAUENHOFES 
Für die Eheschließung im Mainauenhof in Altenplos fällt für die Zeremonie eine Zusatzgebühr 
an. Generell steht der Mainauenhof nur für die jeweilige Trauung zur Verfügung. Eine 
Vermietung für eine anschließende Feier ist nicht möglich. 
 
PARKSITUATION AM MAINAUENHOF 
Das Parken am Dorfpark ist nur in den gekennzeichneten Flächen gestattet. Weitere 
Fahrzeuge können beispielsweise die Parkmöglichkeiten am gemeindlichen Bauhof 
(Waldhüttenstraße), beim ehemaligen Landgasthof Moreth, bei der Mehrzweckhalle, 
umliegende Straßen, o.ä. nutzen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEKORATION 
Der Mainauenhof wird für Ihre Eheschließung dem feierlichen Rahmen entsprechend 
gestaltet. Sollten Sie irgendwelche speziellen Wünsche hinsichtlich der Dekoration haben, so 
bitten wir Sie uns hierüber zeitnah zu informieren. Hierum müssen Sie sich dann selbst 
kümmern. 
 
MUSIK  
Grundsätzlich wird die Zeremonie nicht von Musik begleitet. Auf Wunsch ist dies nach 
Absprache in Eigenregie möglich 
 
FOTOS UND FILMAUFNAHMEN  
Ihre Hochzeit werden Sie sicherlich durch Foto- und Filmaufnahmen festhalten wollen. Bitte 
sprechen Sie vor Ihrer Eheschließung mit Ihrem Standesbeamten. Video- und Fotoaufnahmen 
sind nur für private Zwecke und mit ausdrücklicher Zustimmung des Standesbeamten zulässig. 
In jedem Fall muss darauf geachtet werden, dass der würdige Ablauf der Zeremonie nicht 
beeinträchtigt wird. Bitte beachten Sie, dass Fotografien sowie Videoaufnahmen nur mit 
Einwilligung jeder abgebildeten Person veröffentlicht werden dürfen. Diese Einschränkung 
ergibt sich aus § 22 des Kunsturhebergesetzes. Wir weisen daher ausdrücklich darauf hin, dass 
Veröffentlichungen (Internet, Werbeflyer usw.) von Bild- und Tonaufnahmen, auf denen die 
Standesbeamtin / der Standesbeamte erkennbar bzw. hörbar ist, nicht erlaubt sind.  
 
STREUEN VON REIS UND KONFETTI, BLUMENSAMEN O.Ä. 
Wir weisen darauf hin, dass das Streuen von Konfetti und Reis innerhalb und außerhalb des 
Mainauenhofes verboten ist. Bitte informieren Sie hierüber auch Ihre Gäste und achten Sie 
darauf, den Mainauenhof und Dorfpark nach Ihrer Eheschließung sauber zu hinterlassen. 
 
Wir hoffen, dass Ihr Hochzeitstag ein unvergesslicher Tag für Sie wird und alle Ihre 
Erwartungen erfüllt werden können.  
 

Ihr Standesamt 
 

der Gemeinde Heinersreuth 


